
 
3. Fortschreibung des Dorferneuerungsplans 

NWP GmbH, 17.04.2025 



Vorbemerkungen 
 
Die drei Kommunen des Rheiderlandes, die Gemeinden Jemgum und Bunde sowie die Stadt 
Weener, taten sich zusammen, um sich den Herausforderungen der Zukunft mit einer ge-
meinsamen Dorfentwicklungsplanung zu stellen und wurden 2014 als „Dorfregion Rheider-
land“ in das Förderprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. 
 
Nach intensiver Erarbeitungsphase seit Anfang 2016 wurde der Dorfentwicklungsbericht für 
die Dorfregion Rheiderland im Frühjahr (05.04.) 2017 vom zuständigen Amt für regionale 
Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich, anerkannt. Die Erarbeitung des 
Dorfentwicklungsberichtes erfolgte unter intensiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
der Dorfregion, insbesondere durch den engagierten Arbeitskreis, der rund 60 Personen um-
fasste. 
 
Parallel zum Dorfentwicklungsplan wurde im Rahmen der Programmkomponente der Städ-
tebauförderung „Kleinere Städte und Gemeinden“ ein Integriertes Entwicklungskonzept – 
kurz IEK – für die Dorfregion Rheiderland erarbeitet. Entsprechend dem Dorfentwicklungs-
plan vor dem Hintergrund der ZILE-Richtlinie ist das IEK die Basis für Förderanträge im 
Rahmen der Städtebauförderung. Aufgrund der thematisch engen Verzahnung der Inhalte 
sollen im Folgenden auch die im Zuge der Städtebauförderung bearbeiteten Inhalte und ge-
stellten Anträge aufgeführt werden. 
 
Mit diesen Festsetzungen endete die Planungsphase und es begann die sogenannte Durch-
führungs-/Umsetzungsphase der Dorfentwicklungsplanung. 
 
 

1. Fortschreibung der DE – Planung (08 2018) 
Anpassung von Prioritäten 
 
W 10 als IEK Baumaßnahme mit Priorität B2 
R 06 mit Priorität A1 

 
2. Fortschreibung der DE – Planung (02 2022) 

Anpassung von Prioritäten und Zuordnungen 
 
W 10 als DE Baumaßnahme mit Priorität B2 
R 06 mit Priorität A1 

 
3. Fortschreibung der DE – Planung 

 
Projektsteckbriefe 
 
Einzelprojekt W 10 Kultur-(Sport-) und Erlebniszent rum Weener 
a) Standort Schule Holthusen 
 
Gemeinschaftsprojekt R 06 Maßnahmen an Schulgebäude n/Flächen (zum Ge-
meinwohl) 
g) Grundschule Holthusen 

 
 



Entsprechend der Projektsteckbriefe W 10 (s. Anl. 1) und R 06 (s. Anl. 2) ist das Vorhaben 
Neubau eines Kunst- und Kreativhauses in Holthusen  von der Stadt Weener auf den 
Weg gebracht worden: 
 
Im Rahmen der Dorfentwicklung wurde im Oktober 2020 der Förderantrag erarbeitet und 
gestellt (s. Anl. 3 bzw. 02 Anhang zum Förderantrag sowie Stellungnahme NWP GmbH vom 
25.01.2022). 
Der Zuwendungsbescheid für diesen Förderantrag wurde am 05.04.2022 erteilt. Die Planung 
wurde beauftragt, die Baugenehmigung datiert vom 11.03.2022. 
Mit Änderungsbescheid vom 27.03.2023 wurde die Verlängerung des Bewilligungszeitrau-
mes bis zum 31.07.2024 genehmigt. Nun befindet sich der Verwendungsnachweis vom 
25.07.2024 in der Prüfung. 
 
Zum Verwendungsnachweis ist die Vorlage der Zuordnung des Vorhabens Neubau eines 
Kunst- und Kreativhauses in Holthusen  zur Dorfentwicklung (nicht IEK) sowie die entspr. 
Fortschreibung der DE-Planung verlangt. 
 
Die Zuordnung sieht in den fortgeschriebenen Tab. folgendermaßen aus: 
 
Neubau eines Kunst- und Kreativhauses in Holthusen (pink hinterlegt) 
 

 



 
 
 
Anlagen: 
• Anl. 1 Projektsteckbrief Einzelprojekt W 10 
• Anl. 2 Projektsteckbrief Gemeinschaftsprojekt R 06 
• Anl. 3 bzw. 02 Anhang zum Förderantrag 
• Anl. 4 Tab. Anpassung der Prioritäten bzw. Zuordnungen im Zuge der Fortschreibung 

Nr. 3 des Dorfentwicklungsplanes 
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